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Kapitel I: Das Verlöbnis 

Fall 1: Folgen der Auflösung des Verlöbnisses 

Sachverhalt: 

Student M lernt auf seiner Examensparty Studentin A kennen, die gerade im achten 
Semester ist und kurz vor ihrem eigenen Examen steht. Die beiden glauben plötz-
lich an die Liebe auf den ersten Blick und versprechen sich wenig später gegensei-
tig, nach dem Examen der A zu heiraten. Dazu kommt es jedoch nicht mehr, da A 
auf Ihrer Examensparty dem M ihren Kollegen K vorstellt, mit dem sie bereits seit 
mehreren Wochen eine Affäre unterhält. Nachdem sie anschließend auch noch die 
Nacht mit K verbringt und am Tag danach sogleich einen zweiwöchigen Urlaub mit 
ihm antritt, kündigt M noch am Tag der Rückkehr der A - schwer gekränkt und ver-
bittert - die Verlobung auf. 

M verlangt nun von A 150,- € für Verlobungsanzeigen, die er ohne Wissen der A 
hatte drucken lassen. 

A weigert sich jedoch die 150,- € zu zahlen. Vielmehr ist sie der Ansicht, dass M 
dazu verpflichtet ist, ihr die Manschettenknöpfe, die sie ihm geschenkt hat, zurück-
zugeben. 

Frage 1:  
Bestehen Ansprüche auf Rückzahlung der 150,- € bzw. auf Herausgabe der Man-
schettenknöpfe? 

Abwandlung: 
Nach der Verlobung des A mit M stellt sich heraus, dass A bereits verheiratet ist. 

Frage 2:  
Ändert sich etwas an dem zu Frage 1 gefundenen Ergebnis? 

Abwandlung:  
Anstatt mit A auf ihre Examensparty zu gehen, entschließt sich M, ohne seine Ver-
lobte in den Urlaub zu fliegen. Das Flugzeug stürzt jedoch ab und M kommt ums 
Leben. 

Frage 3:  
Könnte A von den Erben des M die Herausgabe der Manschettenknöpfe verlangen? 
 

I. Einordnung 

Unter Verlöbnis versteht man sowohl 
das gegenseitige Heiratsversprechen, 
als auch das durch dieses Versprechen 
begründete personenrechtliche Dauer-
schuldverhältnis.  

Das Verlöbnis ist jedoch nicht einklagbar 
(§ 1297 I BGB) und erst recht nicht voll-
streckbar (§ 120 III FamFG). Die zivil-
rechtliche Bedeutung des Verlöbnisses 
ist sowohl praktisch, als auch in der 
Klausur i.d.R. von geringem Ausmaß. 
Soweit Sie die Vorschriften der 
§§ 1297 ff. BGB finden und sauber 
durchprüfen, dürften Sie deshalb in einer 
einschlägigen Klausur keine Problem 
bekommen. 
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hemmer-Methode: Anders als die 
nichteheliche Lebensgemeinschaft 
stellt das Verlöbnis unzweifelhaft ein 
Rechtsverhältnis dar. Die Abgrenzung 
zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft 
ist demnach für das Auffinden der An-
spruchsgrundlage in der Klausur von 
entscheidender Bedeutung. Maßgeb-
lich ist dabei die Frage, ob ein gegen-
seitiges Heiratsversprechen, welches 
auch konkludent erfolgen kann, vor-
liegt. 

Wie Sie im Folgenden sehen, handelt 
es sich bei „Verlöbnisklausuren“ i.d.R. 
um Standardprobleme; ein Spezialwis-
sen ist deshalb nicht von Nöten. 

hemmer-Methode: Denken Sie fä-
cherübergreifend. Die Frage, ob ein 
Verlöbnis vorliegt, kann auch außerhalb 
des Familienrechts von großer Bedeu-
tung sein: Der Verlobte fällt z.B. unter 
den Angehörigenbegriff i.S.v. § 11 I 
Nr. 1a StGB und ist zeugnisverweige-
rungsberechtigt i.S.v. § 52 I S. 1 StPO. 

II. Gliederung 

Frage 1:  
Ansprüche auf Ersatz der 150,- € 
bzw. auf Herausgabe der Manschet-
tenknöpfe 
1. Anspruch des M gegen A auf Er-

satz der Anzeigekosten i.H.v. 150,-
 € 

 Anspruch aus §§ 1298, 1299 BGB 
(+) 

 Anspruch aus § 826 BGB (-), da kein 
Schädigungsvorsatz 

 Anspruch aus §§ 683, 677, 670 BGB 
(-) mangels Fremdgeschäftsfüh-
rungswillen 

2. Anspruch der A gegen M auf Rück-
gabe der Manschettenknöpfe (-)  
da § 815 BGB auf § 1301 BGB an-
wendbar und Verhinderung der Ehe-
schließung seitens A wider Treu und 
Glauben (+) 

 

Frage 2:  
Rechtslage bei gleichzeitig beste-
hender Ehe der A 

1. Anspruch des M gegen A auf Ersatz 
der Anzeigekosten i.H.v. 150,- €:  
Anspruch aus §§ 1298, 1299 BGB 
ebenfalls (+);  
zwar Sittenwidrigkeit des Ehever-
sprechens gem. § 138 BGB,  
aber nach Sinn und Zweck hier 
§§ 1298 ff. BGB anwendbar. 

2. Anspruch der A gegen M auf  
Rückgabe der Manschettenknöpfe 
(-) s.o. 

 

Frage 3:  
Anspruch der A gegen die Erben des 
M auf Herausgabe der Manschetten-
knöpfe 
 Anspruch aus § 1301 S. 1 BGB nicht 

wegen § 815 S. 2 BGB ausge-
schlossen. Aber hier Zweifelsrege-
lung des § 1301 S. 2 BGB (+) 

III. Lösung Frage 1 

1. Anspruch des M gegen A auf Er-
satz der Inseratskosten i.H.v. 
150,- € 

a) Anspruch aus §§ 1299, 1298 
BGB 

M könnte wegen der Inseratskosten 
gegen A einen Schadenersatzanspruch 
aus §§ 1299, 1298 BGB i.H.v. 150,- € 
haben. 
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Die Schadenersatzpflicht nach §§ 1298, 
1299 BGB setzt zunächst voraus, dass 
ein wirksames Verlöbnis bestand. 

Nach der herrschenden Vertragstheorie 
ist das Verlöbnis ein gewöhnlicher Ver-
trag, auf den die allgemeinen Vertrags-
regeln der §§ 106 ff. BGB Anwendung 
finden. 

hemmer-Methode: Neben der Ver-
tragstheorie wird noch die Theorie vom 
familienrechtlichen Vertrag und die Ver-
trauenstheorie bzw. Theorie vom ge-
setzlichen Rechtsverhältnis vertreten. 
Letztere sieht im Verlöbnis ein gesetzli-
ches Rechtsverhältnis und die Ersatz-
pflicht der §§ 1298 ff. BGB als Auswir-
kung der Enttäuschung der im Partner 
erweckten Heiratserwartung an. Dem-
nach ist v.a. eine Geschäftsfähigkeit 
zur Eingehung des Verlöbnisses nicht 
erforderlich. Die Theorie vom familien-
rechtlichen Vertrag fordert statt der Ge-
schäftsfähigkeit eine Verlöbnisfähigkeit, 
die sich nach der individuellen geistigen 
Reife bemisst. Nur die von der h.M. 
vertretene Vertragstheorie ist jedoch in 
der Lage, mit der konsequenten Gel-
tung der allgemeinen Vertragsregeln 
und somit insbesondere der §§ 104 ff. 
BGB auch beim Verlöbnis von Minder-
jährigen Rechtssicherheit zu gewähr-
leisten. Eine Auseinandersetzung mit 
diesen Theorien kann von Ihnen in ei-
ner Klausur aber kaum erwartet wer-
den. Zu Einzelheiten vgl. Hem-
mer/Wüst, Familienrecht, Rn. 15 ff. 

Im Fall liegen zwei korrespondierende 
Willenserklärungen vor, die auf das ge-
genseitige Versprechen der Heirat ab-
zielen. Unwirksamkeitsgründe sind 
nicht ersichtlich. 

Ferner setzt die Schadenersatzpflicht 
den Rücktritt eines der Verlobten vo-
raus. M hat hier am Tag der Rückkehr 
A gegenüber wirksam den Rücktritt er-
klärt. 

hemmer-Methode: Man könnte hier 
noch diskutieren, ob mit Antritt der Ur-
laubsreise A nicht selbst konkludent 
den Rücktritt von der Verlobung erklärt 
hat. Der Rücktritt erfolgt durch einseiti-
ge, empfangsbedürftige Willenserklä-
rung. Ein stillschweigender Rücktritt ist 
deshalb durchaus möglich. Im vorlie-
genden Fall, soll jedoch davon ausge-
gangen werden, dass A trotz Aufrecht-
erhaltung der Affäre am Verlöbnis fest-
halten wollte. 

Der zurücktretende Verlobte M kann 
jedoch die Ansprüche aus § 1298 BGB 
gem. § 1299 BGB nur dann geltend 
machen, wenn der Rücktritt vom ande-
ren Teil verschuldet wurde, wobei das 
Verhalten des anderen Teils einen 
wichtigen Grund für den Rücktritt dar-
stellen muss. Hier ist A nicht nur einmal 
fremdgegangen, sondern unterhielt ei-
ne mehrwöchige Affäre und verbringt 
mit K auch noch einen zweiwöchigen 
Urlaub. Die Gesamtumstände sind 
deswegen in jedem Fall als wichtiger 
Grund i.S.v. § 1299 BGB anzusehen 
und haben M auch tatsächlich zum 
Rücktritt veranlasst. 

M hat somit gegen A einen Anspruch 
aus §§ 1299, 1298 I BGB auf Erstat-
tung der Inseratskosten. Dabei hat A 
die vollen 150,- € zu ersetzen, da Inse-
ratskosten in Höhe von 150,- € als an-
gemessen i.S.d. § 1298 II BGB anzu-
sehen sind. 

b) Anspruch aus § 826 BGB 

§ 826 BGB setzt voraus, dass im Hin-
blick auf den Schaden zumindest Even-
tualvorsatz bei A bestand. Da A jedoch 
von den Inseraten überhaupt keine 
Kenntnis hatte, entfällt ein Anspruch 
des M aus § 826 BGB von vornherein. 
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c) Anspruch aus §§ 683, 677, 
670 BGB 

Ferner kommt ein Anspruch aus Ge-
schäftsführung ohne Auftrag gem. 
§§ 683, 677, 670 BGB in Betracht. 

M müsste dann aber zumindest auch 
ein Geschäft der A geführt haben. 
I.d.R. stellt ein Druckauftrag von Verlo-
bungsanzeigen ein Geschäft beider 
Verlobten, also auch der A dar. 

Problematisch erscheint jedoch, ob M 
mit Fremdgeschäftsführungswillen ge-
handelt hat. Es genügt dabei, wenn M 
zumindest auch für A tätig war. Dies ist 
hier jedoch nicht ersichtlich, da er die A 
noch nicht einmal davon informiert hat. 
Demnach ist ein Fremdgeschäftsfüh-
rungswille hier zu verneinen (a.A. ver-
tretbar). 

Ein Anspruch aus §§ 683, 677, 670 
BGB besteht nicht. 

2. Anspruch der A gegen den M auf 
Herausgabe der Manschetten-
knöpfe gem. § 1301 BGB 

A könnte einen Herausgabeanspruch 
bzgl. der geschenkten Manschetten-
knöpfe aus § 1301 BGB haben. Die 
Eheschließung ist hier unterblieben, 
sodass sie grundsätzlich eine Heraus-
gabe nach den Regeln der ungerecht-
fertigten Bereicherung verlangen kann. 

Fraglich ist jedoch, ob hier nicht eine 
Verhinderung des Erfolgseintritts wider 
Treu und Glauben seitens der A gem. 
§ 815 Alt. 2 BGB vorliegt. 

Hierzu bedarf es zunächst der Klärung, 
ob § 815 BGB überhaupt auf § 1301 
BGB anwendbar ist. Hierfür maßgeb-
lich, aber äußerst umstritten ist die Fra-
ge, ob es sich bei § 1301 BGB um eine 
Rechtsgrund- oder Rechtsfolgenver-
weisung handelt.  

Während eine Ansicht § 1301 BGB als 
eine Unterart des Wegfalls der Ge-
schäftsgrundlage, mit der Konsequenz 
der Nichtanwendbarkeit des § 815 
BGB, ansieht, sieht die h.M. in § 1301 
BGB einen selbstständigen Bereiche-
rungstatbestand. Dieser steht in Ergän-
zung zur Zweckverfehlungskondiktion 
(condictio ob rem) nach § 812 I S. 2 
Alt. 2 BGB und muss a maiore ad mi-
nus ebenso durch § 815 BGB begrenzt 
werden.  

Darüber hinaus ist § 815 BGB ohnehin 
nur Auswirkung des allgemeinen 
Grundsatzes, dass nach Treu und 
Glauben (§ 242 BGB) niemand aus 
selbst begangenem Unrecht für sich 
Rechte herleiten darf. 

§ 815 BGB ist demnach auf § 1301 
BGB anwendbar, womit fraglich ist, ob 
hier von einer Verhinderung der Ehe-
schließung wider Treu und Glauben 
auszugehen ist. 

Das Verhalten der A ist hier eindeutig 
als Verhinderung der Eheschließung 
wider Treu und Glauben zu beurteilen, 
da es M unter keinen Umständen zu-
mutbar war unter den gegebenen Vo-
raussetzungen A noch zu ehelichen. 

A kann die Manschettenknöpfe nicht 
von M herausverlangen. 

3. Ergebnis zu Frage 1 

M kann von A gem. §§ 1298, 1299 
BGB Schadenersatz i.H.v. 150,- € für 
die Inseratskosten verlangen. Ein Her-
ausgabeanspruch der A gegen M bzgl. 
der Manschettenknöpfe aus § 1301 
BGB ist gem. § 815 Alt. 2 BGB ausge-
schlossen. 
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IV. Lösung Frage 2 

1. Anspruch des M gegen A auf Er-
satz der Inseratskosten i.H.v. 
150,- € 

Fraglich ist, ob die bestehende Ehe 
der A den Anspruch aus §§ 1298, 
1299 BGB entfallen lässt. Dies wäre 
dann der Fall, wenn das für §§ 1298, 
1299 BGB zwingend erforderliche Ver-
löbnis bereits wegen § 138 BGB nich-
tig wäre. 

Ein Verlöbnis während bestehender 
Ehe ist – ebenso wie ein Doppelver-
löbnis – i.d.R. sittenwidrig i.S.d. § 138 
BGB und damit nichtig. In Konsequenz 
würde jedoch M, trotz eigener Integri-
tät den Schutz der §§ 1298 ff. BGB 
verlieren. § 138 BGB soll aber gerade 
nicht zu Lasten des redlichen Ver-
tragspartners gehen, sondern von sei-
nem Sinn und Zweck her nur den 
Missbrauch der Vertragsfreiheit ver-
hindern.  

Nach h.M. finden in einem solchen 
Fall §§ 1298 ff. BGB daher trotz Sit-
tenwidrigkeit des Verlöbnisses analo-
ge Anwendung, soweit es nicht um ei-
nen Anspruch der Person geht, in der 
ein Nichtigkeitsgrund vorliegt. Auch 
die a.A., die § 138 BGB nur bei bei-
derseitiger Kenntnis der bestehenden 
Ehe bzw. eines Doppelverlöbnisses 
anwenden will, kommt hier – mangels 
Kenntnis des M von der Ehe der A – 
zum gleichen Ergebnis. Einziger Un-
terschied ist, dass nach letzterer An-
sicht die §§ 1298 ff. BGB direkte An-
wendung finden. 

Die bestehende Ehe hat demnach im 
Ergebnis hier keinerlei Einfluss auf 
den Anspruch aus §§ 1298, 1299 BGB 
des M gegen A i.H.v. 150,- €. 

2. Anspruch der A gegen den M auf 
Herausgabe der Manschetten-
knöpfe gem. § 1301 BGB 

Nachdem ein Anspruch der A gegen M 
auf Herausgabe der Manschettenknöp-
fe hier ohnehin an § 815 Alt. 2 BGB 
scheitert, ergibt sich auch hier keinerlei 
Abweichung zum oben gefundenen Er-
gebnis 

hemmer-Methode: Anders wäre dies 
zu beurteilen, wenn im Fall keine Verei-
telung der Eheschließung wider Treu 
und Glauben i.S.v. § 815 Alt. 2 BGB 
durch A anzunehmen wäre. Dann wür-
de man bei Frage 1 zu dem Ergebnis 
kommen, dass ein Anspruch auf Her-
ausgabe nach § 1301 BGB besteht. 
Fallentscheidend bzgl. Frage 2 wäre 
dann, ob man die Anwendbarkeit von 
§ 138 BGB von der beiderseitigen 
Kenntnis des Bestehens einer Ehe ab-
hängig macht, oder mit der h.M. § 138 
BGB zwar zur Anwendung kommen 
lässt, die §§ 1298 ff. BGB aber analog 
zugunsten des redlichen Partners ein-
greifen. Da A hier nicht redlich ist, wür-
de ihr Anspruch aus § 1301 BGB dann 
mangels wirksamen Verlöbnisses ent-
fallen; eine analoge Anwendung zu ih-
ren Gunsten wäre ausgeschlossen. 

V. Lösung Frage 3 

Anspruch der A gegen die Erben des 
M auf Herausgabe der Manschetten-
knöpfe aus § 1301 BGB 

Fraglich ist, ob A einen Anspruch aus 
§ 1301 BGB gegen den/die Erben des 
M hat (§ 1922 I BGB), wenn dieser töd-
lich verunglückt ist, ohne dass es zuvor 
zu einem Rücktritt vom Verlöbnis ge-
kommen ist. 

Nach dem im Fall 1 Gesagten kann A 
die Manschettenknöpfe nicht heraus-
verlangen. 
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Hier liegt der Fall jedoch anders. Die 
Voraussetzungen des § 1301 BGB sind 
hier ebenso wie in Fall 1 gegeben. Für 
§ 1301 BGB ist es zunächst unerheb-
lich, wodurch das Verlöbnis endet. An-
ders als §§ 1298, 1299 BGB stellt 
§ 1301 BGB gerade nicht auf einen er-
folgten Rücktritt ab. Die Tatsache, dass 
M vor seinem Tod keinen Rücktritt vom 
Verlöbnis erklärt hat, lässt also den An-
spruch aus § 1301 BGB grundsätzlich 
nicht entfallen. 

hemmer-Methode: Beachten Sie den 
Unterschied zwischen §§ 1298 f. BGB 
und § 1301 BGB. Während §§ 1298 f. 
BGB nur eingreifen, wenn ein Verlobter 
zurücktritt, greift § 1301 BGB grundsätz-
lich bei jeglicher Beendigung des Ver-
löbnisses, also auch beim Tod eines der 
Verlobten ein. Dies ergibt sich auch aus 
dem Charakter von § 1301 BGB als Er-
gänzung des § 812 I S. 2 Alt. 2 BGB. Ei-
ne Eheschließung erfolgte gerade nicht, 
womit der Zweck verfehlt ist. 

Anders als in Fall 1 greift hier jedoch 
§ 815 Alt. 2 BGB nicht ein.  
Selbst wenn A hier eine wochenlange 
Affäre mit K hat, ist der fehlende Er-
folgseintritt jedenfalls nicht auf das 
Verhalten der A zurückzuführen.  
Die Beendigung des Verlöbnisses be-
ruht hier ausschließlich auf dem Tod 
des M. Eine Vereitelung des Erfolgsein-
tritts wider Treu und Glauben i.S.v. 
§ 815 Alt. 2 BGB durch A liegt hier nicht 
vor. 

Allerdings ist hier die Zweifelsregelung 
des § 1301 S. 2 BGB zu berücksichti-
gen; demnach soll die Rückforderung im 
Zweifel ausgeschlossen sein, wenn das 
Verlöbnis durch den Tod eines der Ver-
lobten aufgelöst wird. So liegt der Fall 
hier. Diese Zweifelsregelung kann hier 
auch keinesfalls widerlegt werden. Allen-
falls könnte sich M im umgekehrten Fall 
auf die Affäre der A mit K berufen und 
somit die Herausgabe seiner Geschen-
ke bei Tod der A von deren Erben for-
dern. Da A aber nach o.G. trotz ihrer Af-
färe an der Beziehung zu M festhalten 
wollte, ist die Rückforderung der Man-
schettenknöpfe hier aufgrund 
§ 1301 S. 2 BGB ausgeschlossen. 

VI. Zusammenfassung 

 Nach der herrschenden Vertragsthe-
orie folgt das Verlöbnis den allgemei-
nen Vertragsregeln nach §§ 104 ff. 
BGB.  

 § 1298 BGB begründet eine Scha-
densersatzpflicht d. vom Verlöbnis 
Zurücktretenden. 

 § 1299 BGB begründet eine Scha-
densersatzpflicht auch des anderen 
Teils, soweit dieser einen wichtigen 
Grund für den Rücktritt bereitet hat. 

 § 1301 BGB stellt nach h.M. eine Er-
gänzung zu § 812 I S. 2 Alt. 2 BGB 
dar. Einem Herausgabeanspruch aus 
§ 1301 BGB kann somit § 815 BGB 
entgegengehalten werden. 

 § 1301 BGB greift grds. in allen Fäl-
len der Beendigung des Verlöbnisses 
ein. 

VII. Zur Vertiefung  

Ausführlich zum Verlöbnis und den Folgeproblemen 
 Hemmer/Wüst, Familienrecht, Rn. 7 ff. 

Zu § 815 BGB 
 Hemmer/Wüst, Bereicherungsrecht, Rn. 438 ff. 
Zur condictio ob rem 
 Hemmer/Wüst, Bereicherungsrecht, Rn. 438 ff. 




